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Die Kirchenleitung in der Stuttgarter Gänsheidestraße

Oberste Dienstbehörde der 
Landeskirche 

Der Oberkirchenrat führt die landeskirchliche Verwaltung. Die Kirchen­
verfassung bestimmt ihn als ein Kollegium, dem der Landesbischof vorsteht. 

Der von der Landessynode beschlossene Haushaltsplan wird von ihm  
ausgeführt. Er kann Verordnungen erlassen und Ausführungsbestimmungen  

zu kirchlichem Recht beschließen.

	 	 Vom Oberkirchenrat wird von den 
Kirchengemeinden, -bezirken und kirchlichen 
Einrichtungen theologische und rechtliche 
Beratung erwartet. Die Dienstaufsicht über die 
Verwaltung der Bezirke und Gemeinden sowie 
über landeskirchliche Werke und Einrichtungen 
liegt beim Oberkirchenrat ebenso wie die über die 
Mitarbeitenden der Landeskirche. 

Jeden Dienstag tagt auf der Stuttgarter Gäns­
heide das Kollegium des Oberkirchenrats 
unter dem Vorstand von Landesbischof Frank 
Otfried July. Zu diesem Kollegium gehören als 
stimmberechtigte Mitglieder alle Dezernentinnen 
und Dezernenten sowie die vier Prälatinnen und 
Prälaten. 

Die oberste Dienstbehörde gliedert sich 
in sieben Dezernate. Ulrich Heckel steht 
dem Dezernat „Theologie, Gemeinde und 
weltweite Kirche“ vor. Die Aufgaben des 
Dezernats sind breit gefächert: Theologie, 
Kirche und Gesellschaft, Mission, Ökumene, 
Kirchlicher Entwicklungsdienst, Publizistik 
und Gemeinde sind dort angesiedelt, aber 
auch die Kirchenmusik. Das Dezernat „Kirche 
und Bildung“ kümmert sich um alle Fragen 
kirchlicher Bildung. Religionsunterricht, 
Schule und Bildung, aber auch Werke und 
Dienste sowie das Diakonat gehören zum 
Verantwortungsbereich von Werner Baur. Die 
Organisation und Planung des Pfarrdienstes 

ist die Aufgabe des Dezernats „Theologische 
Ausbildung und Pfarrdienst“. Darüber hinaus 
ist die Aus-, Fort- und Weiterbildung für den 
Pfarrdienst wichtiges Thema im Dezernat von 
Wolfgang Traub.

Margit Rupp ist die Dezernatsleiterin 
für „Allgemeines Recht“. Sie ist auch für die 
interne Verwaltung des Oberkirchenrats, für 
das Archiv und die Bibliothek verantwort­
lich. Außerdem ist bei ihr die Geschäftsstelle 
des Kollegiums angesiedelt. „Dienst- und 
Arbeitsrecht“ sind die Aufgabenfelder von 
Erwin Hartmann. In seinem Dezernat ist auch 
die Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle angesie­
delt. Martin Kastrup ist für die Finanzen und 

Mehr Service in der Landeskirche 
durch das neue Dienstleistungsportal: 

www.service.elk-wue.de
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Kirchenbezirks-
ausschuss

Gemeindemitglieder
(2,24 Mio.) in 1.383 Kirchengemeinden

Kirchengemeinderat
Gewählte Mitglieder (4 bis 18), zugewählte (bis zu 4)

Bezirkssynode
(in 48 Kirchenbezirken)

Landessynode
(bis zu 105 Mitglieder)

Kirchenpflegerinnen/
Kirchenpfleger

Engerer Rat Ausschüsse

Ausschüsse

Geschäftsführender 
Ausschuss

(17 Mitglieder)
Ausschüsse

Pfarrerinnen/
Pfarrer

Dekaninnen/
Dekane

Schuldekaninnen/
-dekane

Landeskirchen-
ausschuss

Landesbischof

Kollegium des Oberkirchenrates mit 
den Prälatinnen und Prälaten

Wahlen, Berufungen und Beteiligungen bei der Stellenbesetzung Mitgliedschaft

den Haushalt der Landeskirche verantwortlich. 
Als Leiter des Dezernats „Finanzmanagement 
und Informationstechnologie“ gehören aber 
auch Fundraising und die IT-Technik zu seinen 
Aufgaben. 

Das Dezernat „Bauwesen, Gemeindeauf­
sicht, Immobilienwirtschaft“ leitet Hans-Peter 
Duncker. Zu den Aufgaben des Dezernats 
gehören die Bau- und Gemeindeaufsicht, die 
Bauberatung sowie die Immobilienwirtschaft 
und Pfarrgutsverwaltung. Oberkirchenrat 
Dieter Kaufmann ist Vorstandsvorsitzender des 
Diakonischen Werkes Württemberg mit rund 
1.500 Einrichtungen. 

Weitere Informationen: www.service.elk-wue.de

[1]
Das Kollegium des Evangelischen 
Oberkirchenrats: (von links) Erwin Hartmann, 
Dezernat „Dienst- und Arbeitsrecht“ | Dieter 
Kaufmann, Diakonisches Werk Württemberg | Werner 
Baur, Dezernat „Kirche und Bildung“ | Hans-Dieter 
Wille, Prälat von Heilbronn | Dr. Martin Kastrup, 
Dezernat „Finanzmanagement und Informationstech­
nologie“ | Hans-Peter Duncker, Dezernat „Bauwesen, 
Gemeindeaufsicht, Immobilienwirtschaft“  | 
Margit Rupp, Dezernat „Allgemeines Recht“ | 
Prof. Dr. Christian Rose, Prälat von Reutlingen | 
Landesbischof Dr. h. c Frank Otfried July |  
Prof. Dr. Ulrich Heckel, Dezernat „Theologie, 
Gemeinde und weltweite Kirche“ | Gabriele Wulz, 
Prälatin von Ulm | Wolfgang Traub, Dezernat 
„Theologische Ausbildung und Pfarrdienst“ | Ulrich 
Mack, Prälat von Stuttgart

Aufbau der Landeskirche

Entscheidungen in der württembergischen Landeskirche werden auf drei Ebenen getroffen. 
Die Kirchengemeinden, die Kirchenbezirke und die Landeskirche haben ihren eigenen Verant­
wortungsbereich. Mit den Kirchengemeinderäten, den Bezirkssynoden und der Landessynode 
haben alle drei Ebenen gewählte Gremien. Bei der Kirchenwahl am 11. November 2007 wurden 
die Kirchengemeinderäte und die Landessynode in direkter Urwahl von den wahlberechtigten 
Kirchenmitgliedern gewählt.
Dem Landesbischof, der mit Zwei-Drittel-Mehrheit der Landessynode gewählt wird, kommt die 
oberste Leitung der Landeskirche zu. Er vertritt die Landeskirche nach außen und leitet das 
Kollegium des Oberkirchenrats. Zu diesem Kollegium gehören derzeit sieben Oberkirchenrätinnen 
und Oberkirchenräte, vier Prälatinnen und Prälaten sowie der Vorstandsvorsitzende des Diako­
nischen Werks Württemberg. Der Oberkirchenrat führt die kirchliche Verwaltung.
Die Besetzung der höheren Ämter in der württembergischen Landeskirche, wie etwa Prälaten und 
Oberkirchenräte, erfolgt durch den Landeskirchenausschuss. Seiner Zustimmung bedarf auch 
die Besetzung der Dekan- und Schuldekan-Stellen. Pfarrerinnen und Pfarrer, die gemeinsam mit 
dem Kirchengemeinderat die Kirchengemeinden leiten, werden vom Oberkirchenrat und dem 
Kirchengemeinderat zusammen gewählt. 

[Einen anderen Grund kann niemand legen als den, 
der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.]




